
Rahmenverordnung – Joint Degree Master-Studiengang 415.455.81
Rahmenverordnung  
über den Joint Degree Master-Studiengang  
«Comparative and International Studies»  
am Departement Geistes-, Sozial- und Staatswissen-
schaften der ETH Zürich und an der Philosophischen 
Fakultät der Universität Zürich
(vom 14. Dezember 2009)1

Der Universitätsrat beschliesst2:

I. Allgemeine Bestimmungen

Anwendungs-
bereich 

§ 1.    Diese Rahmenverordnung regelt den spezialisierten Joint 
Degree Master-Studiengang3 Comparative and International Studies 
(Studiengang) am Departement Geistes-, Sozial- und Staatswissen-
schaften der ETH Zürich (D-GESS) und an der Philosophischen
Fakultät der Universität Zürich (PhF).

Trägerschaft§ 2.    1 Das D-GESS und die PhF sind gemeinsam Träger des Stu-
diengangs, wobei der Studiengang administrativ der ETH Zürich ange-
gliedert ist. Leading House ist die ETH Zürich.

2 Details zu Trägerschaft und Gremien sind in einer gemeinsamen 
Vereinbarung geregelt.

Ausrichtung des 
Studiengangs

§ 3.    Der Studiengang vermittelt den Studierenden eine fortge-
schrittene wissenschaftliche Bildung und die Fähigkeit, selbstständig 
wissenschaftlich zu arbeiten. 

Akademischer 
Titel 

§ 4.    1 Die ETH Zürich und die PhF verleihen für einen erfolg-
reich absolvierten Studiengang gemeinsam den akademischen Titel: 
Master of Arts ETH UZH in Comparative and International Studies. 
Die Kurzform lautet: MA ETH UZH CIS. 

2 Der Titel kann mit dem Zusatz «Joint Degree ETH Zurich and 
University of Zurich» geführt werden. 

Studienregle-
ment (Studien-
ordnung)

§ 5.    Die ETH Zürich und die PhF erlassen ein im Wortlaut iden-
tisches Studienreglement für den Studiengang, in dem insbesondere 
die Zulassungsbedingungen, das Zulassungsverfahren, die Anforde-
rungen für den Master-Abschluss, die Modalitäten der Prüfungen und 
weiteren Leistungskontrollen sowie die Vergabe von Kreditpunkten 
geregelt werden. 
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Studien-
delegierte/r

§ 6.    1 Die Departementskonferenz des D-GESS wählt in Abspra-
che mit der PhF eine Studiendelegierte / einen Studiendelegierten aus 
dem Kreis der ordentlichen und ausserordentlichen Professorinnen/
Professoren des D-GESS. 

2 Die/der Studiendelegierte ist verantwortlich für die ordnungs-
gemässe Umsetzung der studienbezogenen Reglemente sowie für die 
operationelle Führung des Studiengangs und vertritt ihn nach aussen. 

3 Die/der Studiendelegierte ist insbesondere verantwortlich für: 
a. Behandlung von Gesuchen im Zusammenhang mit der Erbrin-

gung, Anerkennung und Anrechnung von Studienleistungen; 
b. Antrag an die Rektorin / den Rektor der ETH Zürich über die 

Zulassung der Studierenden.

Kreditpunkte-
system

§ 7.    1 Der Umfang der Studienleistungen wird mit dem euro-
päischen Kreditpunktesystem (ECTS) dokumentiert.

2 Kreditpunkte werden nur für genügende Leistungen erteilt. Eine 
Leistung gilt als genügend, wenn sie mit einer Note von mindestens 
4 oder mit «bestanden» bewertet worden ist.

3 Die Kreditpunkte für eine Lerneinheit werden entweder vollstän-
dig oder gar nicht erteilt. 

4 Das Curriculum wird so gestaltet, dass Vollzeitstudierende min-
destens 60 Kreditpunkte pro Jahr erwerben können. Ein Kreditpunkt 
entspricht einem Arbeitspensum von rund 30 Stunden.

II. Inhalt, Umfang und Struktur des Studiengangs

Gebiete des 
Studiengangs

§ 8.    Kern des Studiums sind Fragen der politischen Ordnung und 
des Regierens unter besonderer Berücksichtigung internationaler Ver-
flechtung. Den zweiten Pfeiler des Studiengangs bildet die fundierte 
Auseinandersetzung mit qualitativen und quantitativen Forschungs-
designs und Methoden. Forschungsnahe Lehrangebote zu verschiede-
nen Bereichen der internationalen und vergleichenden Politikwissen-
schaft runden das Angebot ab. 

Umfang des 
Studiengangs, 
Studienzeit-
beschränkung

§ 9.    1 Für den Master-Abschluss müssen insgesamt 90 Kreditpunkte
erworben werden. Bei einem Vollzeitstudium entspricht dies einer 
Regelstudiendauer von 1½ Jahren.

2 Mindestens 78 der erforderlichen 90 Kreditpunkte müssen im Rah-
men des Studiengangs an der ETH oder Universität Zürich erworben 
werden. 
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3 Die maximal zulässige Studiendauer beträgt drei Jahre. Bei Vor-
liegen triftiger Gründe kann die Rektorin / der Rektor der ETH Zürich 
auf Gesuch hin die Studiendauer verlängern.

Struktur des 
Studiengangs

§ 10.    Der Studiengang gliedert sich in folgende Bereiche: Kern-
fächer, Forschungsseminare, Wahlfächer und Master-Arbeit. Weitere 
Einzelheiten, insbesondere die in jedem Bereich erforderliche Anzahl 
Kreditpunkte für den Master-Abschluss, sind im Studienreglement
geregelt.

Unterrichts-
sprache

§ 11.    Lerneinheiten und die zugehörigen Leistungskontrollen
werden in der Regel auf Englisch durchgeführt. Für die Unterrichts-
sprache gelten im Übrigen die diesbezüglichen Weisungen der Rekto-
rin / des Rektors der ETH Zürich.

Anrechnung  
andernorts  
erbrachter 
Leistungen

§ 12.    1 Studienleistungen, die während des Master-Studiums an
anderen universitären Hochschulen als der ETH oder Universität 
Zürich erbracht werden, kann die/der Studiendelegierte auf Gesuch 
hin an den Master-Abschluss anrechnen, sofern es sich um gleichwer-
tige Leistungen handelt. Es können maximal 12 Kreditpunkte ange-
rechnet werden. Die Studierenden haben die dafür notwendigen Un-
terlagen beizubringen. Weitere Einzelheiten sind im Studienreglement 
geregelt.

2 Studienleistungen, die vor Aufnahme des Master-Studiums erbracht
worden sind, können für den Master-Abschluss nicht angerechnet
werden. 

III. Lerneinheiten, Master-Arbeit und Leistungskontrollen  
(Leistungsnachweise)

Lerneinheiten 
(Module)

§ 13.    1 Die Lerninhalte gliedern sich in inhaltlich und zeitlich kohä-
rente Lerneinheiten (Module), die sich in der Regel über ein Semester 
erstrecken. 

2 Für jede Lerneinheit wird in geeigneter Weise bekannt gegeben, 
welche Qualifikationen sie vermittelt, unter welchen Voraussetzungen 
sie belegt werden kann, welche Leistungen für das Bestehen erforder-
lich sind und wie viele Kreditpunkte im Falle des Bestehens erteilt 
werden. 

3 Für jede Lerneinheit ist eine Einschreibung erforderlich. Die 
Modalitäten der Einschreibung richten sich nach den Bestimmungen 
derjenigen universitären Hochschule, welche die Lerneinheit anbietet. 
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Master-Arbeit § 14.    1 Als Bestandteil des Master-Studiums ist eine Master-
Arbeit zu verfassen, für die 30 Kreditpunkte erteilt werden. Sie ist eine 
durch die Studierenden selbstständig zu verfassende schriftliche Ar-
beit, die benotet wird.

2 Die Master-Arbeit wird von einer Professorin / einem Professor 
des Center for Comparative and International Studies (CIS) betreut. 
Sie/er legt das Thema der Master-Arbeit in Absprache mit der Studen-
tin / dem Studenten fest und ist zuständig für die Erteilung der Note. 

3 Die Frist für das Verfassen der Master-Arbeit beträgt sechs Mo-
nate. Verspätet eingereichte Master-Arbeiten gelten als nicht bestan-
den. 

4 Wird die Master-Arbeit mit einer ungenügenden Note bewertet, 
kann nur einmal eine weitere Arbeit zu einem neuen Thema verfasst 
werden. 

5 Wird die Studentin / der Student nach Antritt der Master-Arbeit 
ganz oder teilweise arbeitsunfähig, oder verhindern andere, nicht in 
der Gewalt der Studentin / des Studenten stehende Gründe eine frist-
gerechte Abgabe der Arbeit, so ist der/dem Studiendelegierten unver-
züglich ein schriftliches, begründetes Gesuch um Verlängerung der Frist
oder Annullierung der Master-Arbeit einzureichen. Werden medizini-
sche Gründe geltend gemacht, muss zusätzlich ein ärztliches Zeugnis 
vorgelegt werden. Über eine Verlängerung der Frist entscheidet die/
der Studiendelegierte, über eine Annullierung entscheidet die Rekto-
rin / der Rektor der ETH Zürich. Annullierte Master-Arbeiten gelten 
als nicht angetreten.

Leistungs-
kontrollen  
(Leistungs-
nachweise)

§ 15.    1 Leistungskontrollen bestehen insbesondere aus schrift-
lichen oder mündlichen Prüfungen, schriftlichen Arbeiten und Berich-
ten sowie Referaten.

2 Die Modalitäten einer Leistungskontrolle werden von derjenigen 
universitären Hochschule festgelegt, welche die zugrunde liegende 
Lerneinheit anbietet.

Leistungs-
bewertung 

§ 16.    1 Die in einer Leistungskontrolle erbrachte Leistung wird 
mit einer Note oder mit dem Prädikat «bestanden» oder «nicht bestan-
den» bewertet. 

2 Die beste Note ist 6, die schlechteste 1. Genügende Leistungen 
werden mit Noten von 4 bis 6, ungenügende mit Noten unter 4 bis 1 
bewertet. Halbe und Viertelnoten sind zulässig. Notendurchschnitte 
werden auf zwei Dezimalstellen angegeben. 
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3 Eine Leistungskontrolle gilt als bestanden, wenn die Leistung mit 
einer Note von mindestens 4 oder mit «bestanden» bewertet worden 
ist. 

Anmeldung zu 
und Abmeldung 
von Leistungs-
kontrollen

§ 17.    1 Handelt es sich um Leistungskontrollen an der ETH Zü-
rich, so gelten für die An- und Abmeldung die Bestimmungen der All-
gemeinen Verordnung über Leistungskontrollen an der ETH Zürich 
(AVL ETHZ) sowie die diesbezüglichen Weisungen der Rektorin / des 
Rektors der ETH Zürich. 

2 Handelt es sich um Leistungskontrollen an der Universität Zürich 
oder an anderen universitären Hochschulen, so gelten für die An- und 
Abmeldung die Bestimmungen der betreffenden Hochschule.

Unterbruch, 
Fernbleiben, 
Abbruch, 
verspätete oder 
Nichtabgabe 

§ 18.    1 Im Zusammenhang mit Leistungskontrollen, mit Ausnahme
der Master-Arbeit, gelten für Fernbleiben, Unterbruch, Abbruch sowie
verspätete oder Nichtabgabe die folgenden Bestimmungen: 
a. handelt es sich um Leistungskontrollen an der ETH Zürich, so gel-

ten dafür die Bestimmungen der AVL ETHZ sowie die Weisungen 
der Rektorin / des Rektors;

b. handelt es sich um Leistungskontrollen an der Universität Zürich 
oder an anderen universitären Hochschulen, so gelten dafür die 
Bestimmungen der betreffenden Hochschule. 
2 Die für die Master-Arbeit geltenden Bestimmungen sind in § 14 

dieser Rahmenverordnung geregelt. 

Wiederholung 
von Leistungs-
kontrollen 

§ 19.    1 Eine nicht bestandene Leistungskontrolle kann einmal
wiederholt werden, sofern der Anbieter der Leistungskontrolle keine 
anderen Bestimmungen für die Wiederholung vorsieht. Die Modali-
täten für die Wiederholung werden in geeigneter Weise bekannt gege-
ben, soweit sie nicht im Studienreglement geregelt sind.

2 Bestandene Leistungskontrollen können nicht wiederholt werden. 

Mitteilung der 
Studienresul-
tate, Unstim-
migkeiten und 
Leistungsüber-
blick

§ 20.    1 Die Studierenden erhalten periodisch vom zuständigen 
Studiensekretariat des D-GESS eine Mitteilung über die bewerteten 
Studienleistungen und erworbenen Kreditpunkte (Zwischenzeugnis). 
Jedes Zwischenzeugnis umfasst die seit dem vorangegangenen Zwi-
schenzeugnis bewerteten Studienleistungen und erworbenen Kredit-
punkte. Es werden sowohl die bestandenen als auch die nicht bestan-
denen Leistungen ausgewiesen.

2 Das Vorgehen bei allfälligen Unstimmigkeiten bezüglich der neu 
ausgewiesenen Leistungen wird bei jeder Mitteilung der Studienresul-
tate erläutert. 
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3 Die Studierenden können jederzeit über eine Web-Applikation 
einen Leistungsüberblick (Transcript of Records) ausdrucken, der eine 
Aufstellung über die bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen Kredit-
punkte und die Leistungsbewertungen enthält. Es werden sowohl die 
bestandenen als auch die nicht bestandenen Leistungen ausgewiesen. 
Wer den Leistungsüberblick als offizielles Dokument verwenden will, 
kann beim zuständigen Studiensekretariat des D-GESS ein unter-
schriebenes Exemplar anfordern.

Rekurse § 21.    Zuständig für Rekurse ist die ETH-Beschwerdekommission. 

Unehrliches 
Handeln

§ 22.    Die Einzelheiten für den Umgang mit unehrlichem Han-
deln bei Leistungskontrollen oder bei der Zulassung zum Studiengang 
sind in der Disziplinarordnung ETH Zürich geregelt. 

IV. Zulassung

Zulassung § 23.    1 Die Zulassung zum Studiengang setzt grundsätzlich einen 
mit mindestens der Note «gut» bestandenen universitären Bachelor-
Abschluss oder einen mindestens gleichwertigen universitären Stu-
dienabschluss voraus.

2 Für alle Bewerberinnen und Bewerber sind die Zulassungsbedin-
gungen identisch.

3 Die Zulassung erfolgt auf Bewerbung beim Rektorat der ETH 
Zürich. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zulassung. Das Zulas-
sungsverfahren ist im Studienreglement geregelt.

4 Abhängig von der Qualifikation und den Vorkenntnissen der 
Bewerberinnen und Bewerber kann die Zulassung vom Nachweis 
zusätzlicher fachlicher Kenntnisse und Fähigkeiten abhängig gemacht 
werden, die während des Master-Studiums erworben werden müssen 
(Zulassung mit Auflagen). 

5 Die Zulassung kann vom Nachweis ausreichender Englischkennt-
nisse abhängig gemacht werden (Zulassung mit Bedingungen).

V. Studienabschluss 

Antrag auf 
Erteilung des 
Master-Diploms

§ 24.    1 Wer die für den Master-Abschluss erforderlichen 90 Kre-
ditpunkte nach Massgabe des Studienreglements erbracht hat, kann 
über eine Web-Applikation die Erteilung des Master-Diploms bean-
tragen. 
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2 Über die erforderliche Mindestpunktzahl hinaus können bis zu 
10 weitere Kreditpunkte angerechnet werden.

Benotung  
und Prädikate

§ 25.    1 Der Notendurchschnitt (Abschlussnote) errechnet sich als 
gewichtetes Mittel aller für den Master-Abschluss angerechneten
genügenden Noten mit den zugehörigen Kreditpunkten als Gewich-
ten. Die Berechnung des Notendurchschnitts erfolgt exakt, das Ergeb-
nis wird auf zwei Dezimalstellen angegeben (ohne Rundung).

2 Für besonders gute Abschlüsse mit einem Notendurchschnitt von 
5,75 oder höher wird das Prädikat «mit Auszeichnung» verliehen.

Zeugnis (Aca-
demic Record), 
Urkunde  
und Diploma 
Supplement

§ 26.    1 Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des 
Studiengangs erhalten drei Dokumente: ein Zeugnis (Academic Re-
cord), eine Urkunde und ein Diploma Supplement. 

2 Das Zeugnis enthält die Ergebnisse sämtlicher für den Master-
Abschluss angerechneten Studienleistungen sowie den dabei erzielten 
Notendurchschnitt. Zudem werden auf Antrag der Studierenden alle 
an der ETH Zürich, an der Universität Zürich und allenfalls an wei-
teren universitären Hochschulen bestandenen, aber nicht für den
Master-Abschluss angerechneten Studienleistungen des Master-Stu-
diums auf einem Beiblatt zum Zeugnis ausgewiesen. Das Zeugnis gilt 
als Ausweis über den bestandenen Master-Abschluss. 

3 Die Urkunde trägt das Siegel der ETH Zürich und der Universi-
tät Zürich sowie die Unterschriften der Rektorinnen oder Rektoren 
der ETH Zürich und der Universität Zürich sowie der Vorsteherin /
des Vorstehers des D-GESS und der Dekanin / des Dekans der PhF. 

4 Das Diploma Supplement ist eine standardisierte Erläuterung des 
Studienabschlusses. 

5 Alle Dokumente werden von der ETH Zürich erstellt. Das Zeug-
nis wird auf Deutsch erstellt und mit einer englischen Übersetzung 
ergänzt. Die Urkunde wird auf Deutsch und das Diploma Supplement 
zweisprachig Deutsch/Englisch erstellt. 

VI. Schlussbestimmungen

Ausschluss  
aus dem 
Studiengang

§ 27.    Von diesem Studiengang wird in der Regel ausgeschlossen, 
wer die nach Massgabe des Studienreglements erforderlichen 90 Kre-
ditpunkte für den Master-Abschluss nicht mehr erreichen kann wegen:
a. Nichtbestehens von Leistungskontrollen; oder
b. Überschreitens der maximal zulässigen Studiendauer.
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Sonderfälle § 28.    Die/der Studiendelegierte regelt Fälle, die von dieser Rah-
menverordnung oder die von anderen einschlägigen Verordnungen und
Weisungen nicht oder nicht ausreichend erfasst werden. 

Inkrafttreten § 29.    Diese Rahmenverordnung tritt rückwirkend auf den 1. Au-
gust 2009 in Kraft.

1 OS 65, 23.
2 Am 1. Dezember 2009 hat die Schulleitung der ETH Zürich die Rahmen-

verordnung genehmigt und rückwirkend auf den 1. August 2009 in Kraft gesetzt.
3 Ein spezialisierter Master-Studiengang im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Bologna-

Richtlinien der Schweizerischen Universitätskonferenz (SUK) vom 4. Dezem-
ber 2003.
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